
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/11/21 4Ob184/06x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.2006

Norm

UWG §7 H

Rechtssatz

§ 7 UWG soll Mitbewerber nur davor schützen, Dritten gegenüber in unzutre ender Weise schlecht gemacht zu

werden; ein absolut geschütztes Recht am ausgeübten Gewerbebetrieb (die primäre Anspruchsgrundlage nach

deutschem Recht) ist in Österreich nicht anerkannt.
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